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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Brunn

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich Bau und Ordnung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-32-BO-2020-416
öffentlich
19.08.2020
Christin Niestaedt 

Grundsatzbeschluss zur Verbesserung der Löschwassersituation in 
der Gemeinde Brunn
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 25.08.2020 Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn

Sachverhalt:
Am 18.08.2020 erfolgte die 1. Vorstellung des Entwurfes der Brandschutzbedarfsplanung der 
Gemeinde Brunn. Hier wurde der Gemeinde nochmals dargelegt, dass die Löschwassersituation im 
gesamten Gemeindegebiet mangelhaft ist. Die vorhandenen Löschwassereinrichtungen in den 
Ortsteilen reichen nicht aus, um den Grundschutz von 96m³/2h im Umkreis von 300m vorzuhalten. 

Der Bürgermeister und seine beiden Stellvertreter legten zusammen mit der 
Gemeindewehrführung/Ortswehrführung FFw Brunn/Roggenhagen folgenden Bedarf fest:

1. Ertüchtigung Entnahmestelle Parkteich Brunn
2. Nutzung/Ertüchtigung Zisterne am ehem. FGH Dahlen
3. Neubau eines Löschwasserbehälters 96m³/2h in Roggenhagen 
4. Ertüchtigung Löschteich Ganzkow und die Errichtung von 2 Löschwasserbehältern von je 96m³/2h 

im Umkreis von 300m

Mitwirkungsverbot

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn fasst in ihrer heutigen Sitzung den Grundsatzbeschluss 
zur Verbesserung der Löschwassersituation und damit verbunden die Ertüchtigung vorhandener 
Löschwasserentnahmestellen und den Neubau von Löschwasserbehältern.

Für die Umsetzung der Maßnahmen legt die Gemeinde folgenden Zeitplan fest:

1. Ertüchtigung LWES Parkteich Brunn                                          2020
2. Nutzung/Ertüchtigung Zisterne Dahlen                                       2021
3. Neubau Löschwasserbehälter in Roggenhagen                         2022
4. Neubau von 2 Löschwasserbehältern in Ganzkow                     2022/2023
5. Ertüchtigung LWES Ganzkow                                                     2020/2021

Die Kosten für die Realisierung sind in den entsprechenden Haushalten mit aufzunehmen.

Für den Neubau der Löschwasserbehälter sind Fördermittel einzuwerben.

Finanzielle Auswirkungen:
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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Brunn

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich Bau und Ordnung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-32-BO-2020-419
öffentlich
07.09.2020
Christin Niestaedt 

Festlegung der Schutzziele für die Gefahrenarten Brand, Technische 
Hilfeleistung, Gefahrstoffeinsatz und radiologische Gefahren sowie 
Wassernotfälle als Anforderung an die Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Brunn
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn Entscheidung

Sachverhalt:
Mit Änderung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V, an 21.12.2015, sind die Gemeinden 
unter Beteiligung der Feuerwehren verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und 
fortzuschreiben. Der Brandschutzplan bildet die Grundlage zur Erstellung eines Personals-, Fahrzeug- 
und Löschwasserkonzeptes. Der Plan dient der Aktualisierung der Alarm- und Ausrückordnung für die 
Feuerwehren. Gemessen an den durch die Gemeindevertretung festzulegenden Schutzzielen, kann 
ein vertretbares monetäres Verhältnis zwischen den Schutzgütern (Mensch, Tier, Umwelt, Sachwerte) 
und dem zu leistenden Aufwand (Anforderung an die Feuerwehr) sichergestellt werden.

Damit die Gemeinde die Anforderung an die Feuerwehr definieren kann, sind Schutzziele festzulegen. 
Die festzulegenden Schutzziele stehen im engen Zusammenhang mit dem Gefährdungspotential des 
Gemeindegebietes. Die Schutzziele in der Gefahrenabwehr beschreiben wie bestimmten 
Gefahrensituationen begegnet werden soll. Die Gemeinde muss eigenständig Schutzziele für 
bestimmte denkbare Szenarien definieren und über das Schutzniveau entscheiden.
Die Gemeinde legt die Mindeststärke sowie Eintreffzeit für die Einheiten der Gefahrenabwehr an der 
Einsatzstelle fest und entscheidet, bei welcher Anzahl der Einsatzkräfte diese Kriterien erfüllt sein 
sollen (Erreichungsgrad). Aus der Schutzzielfestlegung ergeben sich die erforderlichen Standorte von 
Feuerwehrhäusern und deren Ausstattung mit Fahrzeugen.

Die für die Gemeinde vorgeschlagenen Schutzziele zu den Gefahrenarten Brandereignis, Technische 
Hilfeleistung, Abwehr von Umweltgefahren (Gefahrstoffeinsatz) und Wassernotfällen sind in der 
Anlage aufgeführt. 

Mitwirkungsverbot: 

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn beschließt in ihrer heutigen Sitzung die in der Anlage 
festgelegten Schutzziele für die Gefahrenarten Brandereignis, Technische Hilfeleistung, Abwehr von 
Umweltgefahren (Gefahrstoffeinsatz) sowie Wassernotfällen, mit den dafür erforderlichen Fahrzeugen. 
(HLF 20, TSF-W und MTW)

Finanzielle Auswirkungen:
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 A Brandereignis- Gemeinde Brunn

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Brand in einem freistehenden 
Einfamilienhaus mit 
Menschenrettung über tragbare 
Leitern in Dörfern oder im 
ländlichen Raum.

Wohngebäude mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 7 m 
Brüstungshöhe

LF 16/12
TSF 
MTW
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

HLF 20
TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 

Brand in einem Mehrfamilienhaus 
mit zwei oder drei Obergeschossen 
mit Menschenrettung über 
tragbare Leiten oder Drehleiter in 
kleinen und mittleren Städten.

Wohngebäude oder 
Wohngebiete mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 12 m 
Brüstungshöhe

--- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
Die zweite Einheit soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 
Minuten nach Alarmierung, mit weiteren 
6 Funktionseinheiten an der Einsatzstelle eintreffen.

Brand in einem Mehrfamilienhaus 
mit zwei oder drei Obergeschossen 
mit Menschenrettung über 
tragbare Leitern oder Drehleiter in 
kleinen und mittleren Städten 
(kritischer Wohnungsbrand).

Wohngebäude oder 
Wohngebiete mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 12 m 
Brüstungshöhe

--- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung, 
mit den erforderlichen 15 Funktionseinheiten und den 
vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 90 % der 
Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt Beispiele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 B, Technische Hilfeleistung- Gemeinde Brunn

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Schäden aus Naturereignissen 
(zum Beispiel Sturmschäden, wie 
umgestürzter Baum).

Gemeindegebiet

LF 16/12
TSF 
MTW
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

HLF 20
TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 

Kraft- und Betriebsstoff tritt aus. Gemeindegebiet

LF 16/12
TSF 
MTW
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

HLF 20
TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 

Unfall mit einer verletzen Person. Gemeindegebiet

LF 16/12
TSF 
MTW
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

HLF 20
TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
Die zweite Einheit soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 
Minuten nach Alarmierung, mit weiteren 
6 Funktionseinheiten an der Einsatzstelle eintreffen.

Der so genannte kritische 
Verkehrsunfall; Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person, fließender 
Verkehr, Brandgefahr durch 
auslaufenden Kraftstoff.

Gemeindegebiet

LF 16/12
TSF 
MTW
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

HLF 20
TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
Die zweite Einheit soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 
Minuten nach Alarmierung, mit weiteren 
6 Funktionseinheiten an der Einsatzstelle eintreffen.
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 C, Abwehr von Umweltgefahren (Gefahrstoffeinsatz)- Gemeinde Brunn

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Freisetzung eines Stoffes nach der 
Gefahrstoff-, Biostoff- und 
Strahlenschutzverordnung, wie 
zum Beispiel:
- austretende unbekannte 
Flüssigkeit,
- Stoffaustritt aus technischen 
Anlagen (zum Beispiel 
Biogasanlage),
- Havarie mit Stoffaustritt in einem 
Störfallbetrieb,
- austretende unbekannte 
chemische, biologische oder 
radiologische Stoffe

Gemeindegebiet

LF 16/12
TSF 
MTW
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

HLF 20
TSF-W
MTW
Gefahrgutzug des 
Landkreises
Führungsgruppe Amt
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr, nach der GAMS-Regel, einleiten.

Schutzziele zur Abwehr von 
Umweltgefahren beschreiben, wie 
bestimmten Gefahrensituationen 
begegnet werden soll. Als 
Grundlage zur Festsetzung eines 
Schutzzieles können dienen:
- Absperrmaßnahmen,
- Durchführung der 
Menschenrettung,
- Auffangen, Niederschlagen von 
austretenden Stoffen,

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.

TOP 9

Seite 7 von 14



Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 D, Einsatz bei Wassernotfällen- Gemeinde Brunn

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Bade- und Eisunfälle Gemeindegebiet

LF 16/12
TSF 
MTW
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

HLF 20
TSF-W
MTW
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % der Fälle, an 
der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.

Rettung von Personen bei 
gekenterten Wassernotfällen Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.

Eindämmen und Aufnahme von aus 
Wasserfahrzeugen austretenden 
wassergefährdenden Stoffen (zum 
Beispiel Benzin, Dieselkraftstoff)

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.
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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Brunn

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich Bau und Ordnung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-32-BO-2020-421
öffentlich
15.09.2020
Christin Niestaedt 

Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines Löschfahrzeuges (TSF-
W) für die Freiwillige Feuerwehr Roggenhagen
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn Entscheidung

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 13.05.2020 wurde der Gemeinde mittgeteilt, dass sie bei der Beschaffung von 
TSF-W im Rahmen der Landesbeschaffung „Zukunftsfähige Feuerwehr“ leider nicht berücksichtigt 
wurden.
Da die Feuerwehr Roggenhagen allerdings nicht über ein Löschfahrzeug, sondern lediglich über ein 
für die Gewährleistung des Brandschutzes unzureichendes Fahrzeug vom Typ MTW/MZF verfügt, hat 
sich das Ministerium für Inneres und Europa M-V entschlossen, die Beschaffung eines TSF-W mittels 
Sonderbedarfszuweisung (SBZ) zu unterstützen.

Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt zentral über das Landesamt für innere Verwaltung.
Ein SBZ-Antrag kann demzufolge nur berücksichtigt werden, wenn der TSF-W entsprechend der 
Ausschreibung der Landesbeschaffung beschafft wird.

Je nach Förderkulisse des Landkreises und erzielbarem Fahrzeugpreis dürfte mit einem 
gemeindlichen Eigenanteil von ca. 60.000 € (bei einer Drittelförderung des Landkreises) bis 75.000 € 
(bei einer Landkreisförderung zu einem Viertel) zu rechnen sein.

Seitens der Gemeinde bedarf es der Beschlussbeschlussfassung, dass die Gemeinde diese 
Verfahrensweise befürwortet und eine höhere Eigenanteil bereitstellt. Der Förderantrag „SBZ“ ist bis 
spätestens 30.11.2020 an das Ministerium zu stellen.

Mitwirkungsverbot: (bitte löschen, wenn nicht benötigt)

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn beschließt in ihrer heutigen Sitzung die Beschaffung 
eines TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Roggenhagen im Rahmen einer Drittelförderung Landkreis 
MSE/Land M-V - Sonderbedarfszuweisung-/Gemeinde. Die Beschaffung erfolgt zentral über das 
Landesamt für innere Verwaltung entsprechend der technischen Fahrzeugvorgaben.

Der Fördermittelantrag ist bis zum 30.11.2020 beim Ministerium für Inneres und Europa zu stellen.

Die Gemeinde wird den höheren Eigenanteil in den Haushalt 2021 mit aufzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:
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X Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

I. Gesamtkosten der Maßnahme: 180.000 €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen:  wird Bestandteil der Haushaltsplanung 2021

Ergebnishaushalt 
Produkt: 
Bezeichnung: 
Sachkonto: 

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 
Investitionsprojekt: 
Bezeichnung: 

Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen  
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der 
Begründung zu entnehmen).

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
Gesamtkosten von                € beziehen sich auf die Jahre                
Folgekosten in Höhe von                €

Anlagen:
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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Brunn

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich zentrale Dienste und 
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-32-ZDFi-2020-425
öffentlich
15.10.2020
Matthias Müller 

Beschluss zum Erlass einer Ehrenordnung für die Gemeinde Brunn

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 27.10.2020 Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn Entscheidung

Sachverhalt:
Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Gemeinde Brunn wurde festgestellt, dass die Gemeinde 
Brunn über keine Ehrenordnung verfügt.
Die Inanspruchnahme von Repräsentationsmitteln ist auf besondere Anlässe zu beschränken.
Um eine transparente Mittelverwendung und eine Gleichbehandlung der Bürger zu gewährleisten, 
sollte die Gemeindevertretung eine Ehrenordnung erlassen.

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:

X Ja Repräsentationsmittel sind Bestandteil des Haushaltsplans
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

Anlagen:
Ehrenordnung der Gemeinde Brunn
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Verordnung über Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationsaufgaben 
 
 
   EHRENORDNUNG 
            der Gemeinde Brunn 

 
 
Gemäß § 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), in der aktuell gültigen 
Fassung, wird mit Beschluss der Gemeindevertretung Brunn vom 27.10.2020 nachfolgende 
Ehrenordnung erlassen: 
 
 
 
     Präambel 
 
Die Gemeinde Brunn erlässt zur Ehrung von Bürgern oder anderen Personen, die sich in besonderer 
Weise um das Wohl der Gemeinde Brunn oder ihrer Bürger verdient gemacht haben und zur 
Auszeichnung von Institutionen, Einrichtungen, Betrieben oder Vereinen, eine Verordnung über 
Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationsaufgaben. 
 
 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 
Die Ehrungen der Gemeinde Brunn nach dieser Ehrenordnung sind freiwillig. 
Es besteht kein Rechtsanspruch. Die Entscheidung liegt bei der Gemeindevertretung und wird durch 
Beschluss gefasst. 
 

2. Grundsätze für die Vornahme von Ehrungen 
 
Die Ehrungen für Alters- und Ehejubiläen sowie Geschäfts- und Firmenjubiläen werden nur 
vorgenommen, wenn diejenigen, die geehrt werden sollen, ihren Hauptwohn- oder 
Hauptgeschäftssitz in der Gemeinde Brunn haben. 
Anstelle eines Blumenstraußes/-topf bzw. Kränzen oder Grabgebinde kann ein Wertgutschein 
übergeben werden. Die Entscheidung darüber trifft der Bürgermeister oder die von ihm beauftragte 
Person. 
 

3. Ehrungen 
3.1 Altersjubilare 
Der Bürgermeister oder die von ihm beauftragte Person überbringt die Glückwünsche der Gemeinde 
und überreicht einen Blumenstrauß/-topf im Wert von 10 € zum 
70. Geburtstag 
75. Geburtstag 
80. Geburtstag 
85. Geburtstag. 
 
Zum 90., 95. und 100. Geburtstag und dann jedes weitere Lebensjahr werden die Glückwünsche 
zusammen mit der Urkunde des Ministerpräsidenten / der Ministerpräsidentin überbracht. 
 
3.2 Ehejubiläen 
Den Jubelpaaren zur 

a) Goldenen Hochzeit (50 Jahre) 
b) Diamantenen Hochzeit (60 Jahre) 
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c) Eisernen Hochzeit (65 Jahre) 
d) Kupfernen Hochzeit (70 Jahre) 
e) Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre) 

überbringt der Bürgermeister oder die von ihm beauftragte Person Glückwünsche und überreicht 
einen Blumenstrauß/-topf im Wert von 20 € zusammen mit den Glückwünschen sowie der Urkunde 
des Ministerpräsidenten / der Ministerpräsidentin. 
 
3.3 Ehrungen bei Firmenjubiläen 
Ab dem 20. Firmenjubiläumsjahr gratuliert der Bürgermeister oder die von ihm beauftragte Person 
mit einem Präsent in Höhe von 30 €. 
 
3.4 Ehrungen von Bürgerinnen und Bürgern aufgrund besonderer Verdienste 
Bürgerinnen und Bürger, die sich um das Wohl der Gemeinde Brunn verdient gemacht haben, 
überbringt der Bürgermeister oder die von ihm beauftragte Person ein Präsent in Höhe von 30 €. 
 
3.5 sonstige Anlässe und Repräsentationen 
Die Gemeinde Brunn kann Ehrungen zu weiteren Anlässen vornehmen. 
Der Bürgermeister befindet über Art, Umfang und Form einer Gratulation, Ehrung oder Anerkennung 
bis maximal 20 €. 
Dazu gehören Gratulationen / Ehrungen / Anerkennungen 

- verdienstvoller Vereinsvorstände 
- anlässlich der Verleihung öffentlicher Auszeichnungen 
- im Rahmen bestehender Partnerschaften 
- Geschäftseröffnung 
- Vereinsjubiläen (25, 50, 75, 100, 125… Jahre) 
- Geburtenprämie 
- Beileidsbekundungen 

 
4. Verleihung der Ehrenbürgerrechte 

 
Rechtsgrundlage ist der § 22 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in der zuletzt 
gültigen Fassung. Das Ehrenbürgerrecht kann Personen, die sich um das Wohl der Gemeinde Brunn 
oder ihrer Bürger in besonderer Weise verdient gemacht haben oder auf Grund ihrer Persönlichkeit, 
ihrer Haltung oder ihrer Wertschätzung und Hochachtung der Bürger gewonnen haben und in einer 
inneren und äußeren Verbindung zur Gemeinde Brunn stehen, verliehen werden. 
 
Über die Ehrung entscheidet die Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung. Anträge für Ehrungen 
sind schriftlich, mit ausreichender Begründung an den Bürgermeister zu richten. 
Über Anträge muss innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Eingang entschieden werden. Die 
Verleihung des Ehrenbürgerbriefs erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. 
 
Bei der Verleihung wird eine Urkunde überreicht, aus der sich der Name des Geehrten, die Form der 
Ehrung, das Datum der Ehrung und die Gründe ergeben. 
 
Der Bürgermeister oder die von ihm beauftragte Person übermittelt dem Ehrenbürger jährlich 
Geburtstagsglückwünsche und überreicht einen Blumenstrauß im Wert von 10 €. 
 
Beim Tod eines Ehrenbürgers wird ein Kranz bzw. Gebinde im Wert von 20 € niedergelegt. Ferner 
kann im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Neverin ein Nachruf veröffentlicht werden. 
 

5. Finanzierung 
 
Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt der Gemeinde Brunn. 
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6. Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Brunn, 
 
 
 
Schenk 
Bürgermeister 
 
 
 
Soweit in dieser Verordnung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen 
Sprachform verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen auch für Frauen in weiblicher Form. 
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